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- Beklagte und E!,erufungsbeklagte -

iProesssbevol lmäehlt gte zu l--und.Z
Rechtsanwälte

r/regen Sichadensersatz

r:rlässt rJias Landgericht Bayreuth -1. Zivilkammer- durch den Richter arn Landgericht fals
Ein:zelricl'rter aufgrund der mündlir:hen Verhandlung vom 25.09.2013 folgendes

Endurteil

l. Auf die Berufung des Klägers wird das Endurteil des Amtsgerichts Bayreruth

11 06.2013 (,Aktenzeichen 109 C 310/13)abgeändert:
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Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger 372,62 € (i. V/ : drei-

hundertzweiundsiebzig 6t|1100 Euro) zuzüglich Zinsen hieraus in Höhtl von fünf Prozenf
prunkten über dem Basiszinssatz seit 26.01.2013 zu zahlen.

lm Übrigen wird die Klage abgewiesen.

ll. Die weitergehende Berufung des Klägers wird zurückgewiesen.

lll. \ton den Kosten des Rechrtsstreits haben zu tragen:

-- der Kläger 213

-" die Beklagten als Gesamtschuldner'1/3.

\/on den Kosten der Nebenintervention haben die Beklagten als Gesamtschuldner 113 zu
tragen. lm Übrigen hat die Streithelferin ihre Kosten selbst zu tragen.

lV. Das Urteil ist vorläufio vollstreckbar

Beschluss:

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 603,61 € lestgesetzt.

Gründe:

t.

lDer Kläger begehrt mit der Klage die Erstattung restlicher Mietwagenkosten in Flöhe von 1.018,80

€ sowie restlicirer Gutachterkosbn in Höhe von 60,48 € nach einem Verkerhrsunfall vom 02 Janu-

iar 2013. Uie Haftung der Beklagtern dem Grunde nach steht außer Streit.

Das Amtsgericht Bayreuth hat dem Kläger mit Endurteil vom 11. Juni2013 einen Betrag in Höhe

'ron 169,i!2 € einsc;hließlich Zins,en 1lür die geltend gemachten Mietwagenkosten zugesprochen

und inr Übrigen die Klage abgevrriesen. Mit der Berufung verfolgt der Kläger seinen Klageantrag

iruf Erstiarttung'/on Mietwagenkosten in Höhe von 712,45 €sowie Gutachterkosten in Höhe von

(i0,/rB €'rueiter.

Wegen cler tatsiächlichen Feststellungen wird auf die Gründe der angefochtenen Entschraidung
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Bezug genommen, S 540 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

il.

Die zuliissige Berufung ist nur teilweise begründet.

Dem Kläger steht gegen die Beklagten gemäß $$ 7 Abs. 1,17,18 SIVG, 1$ 115 WG, S 249Satz2

BGB ein Anspruch auf Ersatz relstlicher Mietwagenkosten in Höhe von 312,14 €sowie restlicher

Gutachterkosten in Höhe von 60,48 €, insgesamt somit 372,62€zu.

Hinrsichtlich der Mietwagenkosten ist das Erstgericht zutreffend davon ausgegangen, dass der

Klägelron den Beklagten nach i$ 249 Abs. 2Satz 1 BGB als erforderlichen Herstellungsilufwand

nur den Ersatz der Kosten verlangen kann, die ein verständiger, wirtschaftlich denkender Nlensch

in der l-age des Geschädigten für zweckmäßig und notwendig halten rlarf, wobei dieser nach

dern Wirtschaftlichkeitsgebot gelralten ist, im Rahmen des ihm zumutbaren von rnehreretn mögli-

chern deln wirtschaftlicheren Werg der Schadensbehebung zu wählen. Drer BGH lässt in diesem

Zusamrnenhang grundsätzlich eiine Schätzung der erforderlichen Mietwa,Jenkosten un,C aulch die

Schwac,ke-Liste als Schätzungsgrundlage zu (vgl. BGH in NJW 2010, 14415). Die in erster lnstanz

seitens der Beklagten ins Feld geführte Kritik an den Schwacke-Listen bezieht sich auf die Listen

ab rlem Jahr 2006 (vgl. Palandt-(3rüneberg, BGB, 72. Auflage, S 249 Rdn. 33). Die Sclrwacke-Li-

ste 20011 ist in der höchstrichterlichen und obergerichtlichen Rechtsprechung bisher nicht in Fra-

1ge ,gestr:llt worden. Auch stellt sich methodisch die Heranziehung dieser Liste irn vorliegenden

Fall durr:h den Erstrichter mit einer Inflationsbereinigung von jährlich 2,5 o als zulässliger tatrich-

terliche Schätzung im Sinne des $ 2137 ZPO dar.

Allerdingsr ist dem Erstgericht hir:lrbeli ein Anwendungsfehler dergestalt unterlaufen, dass für die

('denr Grunde nach unstreitig anzrlsellzenden Kosten für Mietwagen und Haftungsreduzir:runrg) der

{Schwacl<e-Listel 2003 nicht die zutrerffenden Werte entnommen wurden. Wie in dem {ichreiben

der lStreithelferirr vom 20. Juni 2013 (Blatt 105/106 derAkte)zutreffend ausgeführt, ergillt sich für

die v'orlierg;end einschlägige Mietrnragenklasse 3 in dem Postleitzahlengebiet 961 ein Wochenwert

in Höhe von 344,00 € und darnit ein für 11 Tage Mietdauer anzusetzencler Beltrag in lHöhe von

344,110 €: : 7 x 11 = 540,57 €, der sic;h jährlich inflationsbereinigt um 2,5 ol,, ausgehend vom Jahr

!l00ll bis :zum Jahr 2013 auf 6El1 ,l)8 € erhöht. Hinsichtlich des Abzugs einer Eigenersparnis in Hö-

he von 10 % dr:r t!'lietwagenkosten liegt die Schä2ung des Erstgerichts gemiiß S 287 ZPOim
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Rahmen der bisherigen obergerichtlichen Rechtsprechung, in der sich inr Interesse delr'r/ereinfa-

chung e,in prozentualer Abzug durchgesetzt hat (vgl. Urteil des BGH vont 02. Februar 2Q10, Az.:

Vl ilR 139/08, Rdn.20 sowie Parlandt-Grüneberg, BGB, a.a.O., S 249 Rdn.3€i). Damit reduziert

sich der anzusetzende Betrag von 691,97 € um 10 % auf 622,77 €.

Ebelnso beträgt der für die Haftungsbefreiung heranzuziehende Ausgangswert der Sclrwacke-Li-

ste 20013 abweichend vom Ansatz des Erstgerichts wie zutreffend dargelegt in dem Schreiben

der Streithelferin vom 20. Juni 2013 119,00€:7 x11 = 187,00€ und inflationsbereinigtfürdas

Jahr 2013 den vorliegend anzusetzenden Betrag in Höhe von 239,37 €.

Der Ansiatz des Erstgerichts für Zustell- und Abholkosten in Höhe von jeweils 25,00 € wird letzt-

lich auch von der Berufung des Klägers, der insoweit jeweils nur 23,00 € in seine Belrechnung

einsitellt, nicht beanstandet.

Den ohne nähere Begründung geltend gemachten Ansatz weiterer Kostr:n für Rijckgabr: außer-

halb der Geschäftszeiten sowie einen zweiten Fahrer hat das Amtsgericht mit zutreffender Be-

13ründung mangels erusreichenderr schlüssiger Darlegung abgelehnt. Insoweit ist lediglich ergän-

zend anzufügen, dass diese Positionen von den Beklagten bereits in der Klageerwiderung vom

l)2. April 2013 (dort auf Seite 5l5zw. Blatt 33 der Akte) bestritten wurden (kein pauschalerAuf-

rschllag, da kein konkreter Vortragl zu entsprechenden unfallbedingten Melrrkosten; vors;orgliches

Bestreiten, dass eine Rückgabe innerhalb der Öffnungszeiten nicht möglicrh war).

ller vom Erstgericht ebenfalls mit zutreffender Begründung versagte Kostenans;atz für Winterrei-

l'en 'wird in der Elerufung nicht weiler verfolgt.

llanrit errechnen sich die von den Beklagten insgesamt noch auszugleichernden weiteren lvlietwa-

genl(osbn wie frolgt:

62:2,77 € Miehvagen
+ 23ig,il7 {3 Haftungsbefreiung
+ 5;0,00 {l Abhol- und Rückgabelrrost,en

912,14ti_

6Cr0,00 {l bererts geleistete Zahlung

312,14 <i
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Nar:h sländiger Rec;htsprechungl des BGH sind auch die Kosten der Sc;hadensl'eststellung Teil

des; nach S 249 BG;B zu ersetzenden Schadens (vgl. BGH in NJW-RR 89,953). Der Schädiger

hat daher die Kosterr von Sachverständigengutachten zu ersetzen, sowelit diese zu einer zweck-

entsprer:henden Rer:htsverfolgurrg notwendig sind (BGH in NJW 2007, 1450). Insoweit ist zu be-

rüclksicfrtigen, dass

- nach den allgemeinen Grundsätzen des Schadensersatzrechts das ,,Prognoseri{iiko" bzw.

,,Werkstattrisiko" der Schädiger und nicht der Geschädigte zu tragen hat, so class aur:h unsach-

gennäßer Mehrkosterr beauftragter Dritter nur dann dem Geschädigten durch den Schärliger nicht

zu ersetzen sind, wenn dem Geschädigten insoweit ein Auswahlverschrulden trifft, wobei in der

Hinzuziehung eines Fachmanners regelmäßig kein Auswahlverschulden gesehen wenden kann

(vgl. Palandt-Grüneberg, BGB, a.a.O., S 249 Rdn. 12 und 13 jeweils m.w.lrl.);

- beli der Festsetzung des Endgeltes für gutachterliche Leistungen von vornherein ein gewisser

Ermessrensspielraurn nach $ 315 BGB im Raum steht (vgl. Palandt-Grüneberg, BGB, a.a.O., $

315 Rdn. 10) und derr Geschädigte regelmäßig von der Erforderlichkeit der angefallenen $achver-

ständigernkosten ausgehen darf (vgl. Urteil des Landgerichts Saarbrücken vom 10. Februar 2012,

Az: 13 lS 109/10, Rdn. 27 mit Hinweis auf die einschlägige obergerichtlicl're Rer:htsprec;hung und

Konnmentarliteratur; vorgelegt von den Beklagten als Anlage BLD 5; Blatt zf 7 ff. der Akte);

- keine g;enerelle Markterkundigungspflicht des Geschädigten angenommLrn werden kann, da der

Laier mit <Jer Durchfiihrung eines effektiven Preisvergleiches für Sachverständigenleistungen re-

1;elrnäßig überfordert ist und zurlem dem Geschädigten auch einzuräurnen ist, einen S;achver-

r;tärrdigen zu wählen, der nach seiner persönlichen Unabhängigkeit das uneingeschränkte Ver-

Lrauen des Gesr:hädigten genießt (vgl. Landgericht Saarbrücken, a.a.O., Rdn. 213, m.w. lN.),

Daher besteht eine Ersatzpflicht des Schädigers gegenüber dem Geschäcligten hinsichtlich ange-

lallener (3utachterkosten regelrnäl3ig auch dann, wenn das Gutachten objektiv ungeeignret ist (vgl.

OLG Düsseldorf in DAR 2006, 3'24) oder seine Kosten übersetzt sind ('rgl. CILG Naumburg in

I{JVU-RFI 2006, 1029 sowie Palandt-Grüneberg, BGB, a.a.O., $ 249 Rdn. 58, mr.w.N.). Hierdurch

r,vird der Sichädiger nicht rechtlos gerstellt, da er sich nach herrschender obergerichtlicher Recht-

sprerchung gegelbenenfalls die Rr::chte des Geschädigten gemäß SS 315 Abs.3 bzw.280,631

l\bs 1 , B 1 2 BGB analog S 255 BGB rabtreten lassen kann (vgl. OLG Naumburg, a.a.O., Rcln. 54).

Danrit karnn der Streit über die Höhe erngefallener Sachverständigenkosten grunclsätzlich nicht auf
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dem Riicken des Geschädigten ausgetragen werden. Der Sachverständige ist kein Effüllungsge-

hilfe des Geschädigten, dessen etwaiges Verschulden ihm nach $$ 254 Abs. 2Satz2l.,278BGB

zugereohnet werden kann. Zwar darf ein Geschädigter auf Kosten des Schädigers nicht Jeden be-

liebigen Preis vereinbaren. Solange für ihn allein als Laien jedoch nicht erkennbar ist, dass der

Sachverständige sein Honorar geradezu willkürlich festsetzt, Preis und l-eistunrg in einem auffälli-

gen Mif]verhältnis zueinander sterhen oder dem Geschädigten selbst ein l\uswahlverschulden zur

Last fälllt, kann der Geschädigtr: vom Schädiger den Ausgleich gezahller Aufwendungen bzw.

Freristellung hiervon verlangen (v131. oLG Naumburg, a.a.O., Rdn. 50 und li1, m w.N.).

Vorliegernd sind keine Anhaltspunkte für ein Auswahlverschulden des Geschiidigten lcei der Be-

auftragung des Sachverständigen gegebren. Insbesondere steht die Höher des Sachverständigen-

honorars nicht derarl in einem lVlißverhältnis zur Schadenshöhe, dass dem Geschädigten ein of-

fenkundliges Mißverhältnis hätte auffallen müssen. Auch kann keinesfalls davon äuS;g€gäogen

werden' dass sich dem Kläger als Laien die konkrete Abrechnung des Sachverständigen hin-

sichtlicl'r des beklagtenseits beanstandeten Teilbetrages in Höhe von 60,48 €: als offr;nsichtlich

ü berrhöl'rt bzw. u nbegrü ndet da rstelle n m usste.

Deshalhr sind vorliegend von den Beklagten dem Kläger die bisher noch nicht ausgeglichenen

restlichern Gutachterkosten in Höhe von 60,48 € zu ersetzen.

Sornit br:läuft sich der Schadenselrsatzanspruch des Klägers gegen die Beklagten auf insge-

:Samt 372,62 € (312,14 € + 60,48 €).

Der Zins;anspruch folgt aus SS 286, 288 BGB.

lfie Kosl,enentscheidung beruhtauf gg92Abs. l Satz 1,97Abs. 1,100, 101 Abs. lzPC\.

Die Entscheidungzurvorläufigen Vollstreckbarkeitstütztsichauf $$ 708 Nr. 10,711,71,3raPO.

Gründe l'ür die Zlulassung der Revision nach S 543 ZPO liegen nicht vor.

Die Streihruertfestsetzung folgt aus $ 47 GKG und ergibt sich aus der Differenz z:wischen clem im

Elerufunglsverfahren insgesamt gerltend gemachten Zahlbetrag in Höhe von772,93 € und dern in
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€rg{s1 Instanz zugesprochenen Zahlbetrag in Höhe von 169,32 €.

T
Urkundsbearnti

lr
Rir:hter am Landgericht

Verkündet am 25.09.201 3

n der Geschäftsstelle



_S 
g !l41nro rte U rte i lsdate n ba n k

h

l\ Anmietung auß,erhalb Öffnurrgszeiten

't : A,ufklärungspflicht Verrnieter
h.
if, Pauschaler Aunschlag für Unfallersatz:t

r , Direktverrnittlung

l( e e Eigenersparnis-Abzug

\( rtr.rnoisunsspflicht

i l Geringfugigkeitsgrenze:

-a
{f, Zusatzfahrer\
l( Schwacke-Mietpreisspiegel-\
. Fraunhofer-Miertpreisspregel

l_

|f,, Gutachten

i- Mlietwagendauer

i NA Nutzungsausfall

r' Rechtsanwaltskosten

I Zugänglichkert

If,, nrftrngsreduzierungÄ/ersicherung

l i Rechtsdienstle stungsg;esr:tz

t Bestimmtheit der Abtretung

, Selbstfahrervermietfah"zerrg

i r Zeugengeld

i l Grobe Fahrlässigkeit

-l Schadenminderungspflicht

i l WettbewerbsrechU-versto13
L

I Zustellung/Abholrng

f̂, Winterreifen

:,1 Navigation

| ) Automattk

i , Anhängerkupplung

r- Fahrschulausrusl.ung

l-l Kein Mittelwert Fraunhofer-Schlvacller

i.-l Mittelwert Fraunhofer-Sch'wackt:

. i Unfallersatztarif

i' Anspruchsgrund

il Sonstiges

,1 Internetangebote


